
– Öffentliche Bekanntmachung –
Vorzeitige Ausführungsanordnung

Das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneu-
ordnung, Dienstsitz Groß Glienicke, ordnet als Obere Flurbereinigungsbe-
hörde gemäß §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 2 LwAnpG 1 in Verbindung mit § 63
Abs. 1 FlurbG 2 für das

Bodenordnungsverfahren „Bochow“

(Verfahrensnummer 1-001-I)

hiermit die vorzeitige Ausführung des Bodenordnungsplanes und seines
1. Nachtrages an.

1. Regelungen

(1)Mit dem 01.06.2015tritt der neue Rechtszustand, wie im Bodenord-
nungsplan und seinem 1. Nachtrag vorgesehen, an die Stelle des bishe-
rigen (§ 63 Abs. 2 LwAnpG in Verbindung mit § 61 Satz 2 FlurbG).

(2)Mit dem genannten Zeitpunkt tritt die Landabfindung hinsichtlich der
Rechte an den alten Grundstücken und der diese Grundstücke betref-
fenden Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben werden, an die Stelle 
der alten Grundstücke.
Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die auf den alten Grund
stücken ruhen, gehen auf die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen 
neuen Grundstücke über (§ 63 Abs. 2 LwAnpG in Verbindung mit § 68 
Abs. 1 FlurbG).

(3)Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand, namentlich der 
Übergang des Besitzes und der Nutzung der neuen Grundstücke, ist be-
reits für den Bodenordnungsplan durch die Vorläufige Besitzeinwei-
sung vom 24.07.2008 in Verbindung mit den Überleitungsbestimmun-
gen geregelt worden.
Mit der Vorzeitigen Ausführungsanordnung enden die rechtlichen Wir-
kungen der Vorläufigen Besitzeinweisung (§ 63 Abs. 2 LwAnpG in 
Verbindung mit § 66 Abs. 3 FlurbG). Die Überleitungsbestimmungen 
bleiben jedoch in Kraft.

(4)Soweit mit dem Bodenordnungsplan und seinem 1. Nachtrag die neuen
Grundstücke geändert worden sind, wird hiermit angeordnet, dass Be-
sitz, Verwaltung und Nutzung der geänderten neuen Grundstücke mit 
dem 01.06.2015 auf die Empfänger übergehen. Hierfür gelten die Über-
leitungsbestimmungen sinngemäß.

(5)Wird der vorzeitig ausgeführte Bodenordnungsplan einschließlich sei-
nes 1. Nachtrages unanfechtbar geändert, so wirkt diese Änderung in 
rechtlicher Hinsicht auf den in Nr. 1 dieser Vorzeitigen Ausführungsan-
ordnung festgesetzten Zeitpunkt (01.06.2015) zurück (§ 63 Abs. 2 
LwAnpG in Verbindung mit § 63 Abs. 2 FlurbG).

(6)Die zeitweiligen Einschränkungen des Eigentums nach § 34 FlurbG
bleiben auch nach der Vorzeitigen Ausführungsanordnung weiterhin
wirksam. Sie gelten bis zur Unanfechtbarkeit des gesamten Bodenord-
nungsplanes weiter fort. Dies bedeutet, dass Änderungen in der Nut-
zungsart der Grundstücke ohne Zustimmung der Oberen Flurbereini-
gungsbehörde nur vorgenommen werden dürfen, wenn sie zum ord-
nungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. Ferner dürfen Bauwerke
und andere Anlagen nur mit Zustimmung der Oberen Flurbereinigungs-
behörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt wer-
den. Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und
Ufergehölze dürfen nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung der 

Oberen Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden.

(7)Bei Pachtverhältnissen ist ein Wertunterschied zwischen dem alten und
dem neuen Pachtbesitz durch Erhöhung oder Minderung des Pachtzin-
ses oder in anderer Weise auszugleichen (§ 63 Abs. 2 LwAnpG in Ver-
bindung mit § 70 Abs. 1 FlurbG).
Wird der Pachtzins durch die Flurbereinigung so erheblich geändert, 
dass dem Pächter die Bewirtschaftung wesentlich erschwert wird, so ist
das Pachtverhältnis zum Ende des bei Erlass der Vorzeitigen Ausfüh-
rungsanordnung laufenden oder des darauf folgenden ersten Pachtjah-
res aufzulösen (§ 63 Abs. 2 LwAnpG in Verbindung mit § 70 Abs. 2
FlurbG). Die Entscheidung hierüber ergeht nur auf Antrag. Antragsbe-
rechtigt ist nur der Pächter. Die Anträge sind spätestens drei Monate
nach Erlass der Vorzeitigen Ausführungsanordnung bei der Oberen
Flurbereinigungsbehörde zu stellen (§ 63 Abs. 2 LwAnpG in Verbin-
dung mit § 71 FlurbG).
Über den Ausgleich nach § 70 Abs. 1 FlurbG und die Auflösung des
Pachtverhältnisses nach § 70 Abs. 2 FlurbG entscheidet die Obere Flur-
bereinigungsbehörde.

(8)Zur Einzahlung der im Bodenordnungsplan und seinem 1. Nachtrag
festgesetzten Ausgleiche und Entschädigungen für Mehr- und Minder-
ausweisungen ergehen an die betreffenden Teilnehmer nach Erlass der
Vorzeitigen Ausführungsanordnung gesonderte Zahlungsaufforderun-
gen des Verbandes für Landentwicklung und Flurneuordnung Branden-
burg (vlf). Die Beträge sind auf das in der Zahlungsaufforderung be-
nannte Konto der Teilnehmergemeinschaft einzuzahlen und die hierfür
genannten Fristen sind zu beachten.

2. Sofortige Vollziehung

Die sofortige Vollziehung der Vorzeitigen Ausführungsanordnung wird
nach § 80 Abs. 2 Ziff. 4 VwGO 3 angeordnet.

3. Gründe

Die Voraussetzungen für den Erlass der Vorzeitigen Ausführungsanord-
nung liegen vor, da Widersprüche gegen den Bodenordnungsplan und sei-
nen 1. Nachtrag gemäß § 63 Abs. 2 LwAnpG in Verbindung mit §§ 63
Abs. 1, 60 Abs. 2 FlurbG und in Verbindung mit § 12 BbgLEG 4 an die
Spruchstelle für Flurbereinigung beim Ministerium für Ländliche Entwick-
lung, Umwelt und Landwirtschaft (MLUL) abgegeben wurden und aus ei-
nem längeren Aufschub der Ausführung des Bodenordnungsplanes und
seines 1. Nachtrages voraussichtlich erhebliche Nachteile erwachsen wür-
den.

Der bisherige, lediglich auf Besitz beruhende und nur für eine Übergangs-
zeit vorgesehene Zustand kann nicht länger bestehen bleiben. Es muss
nunmehr durch diese Vorzeitige Ausführungsanordnung auch in rechtlicher
Hinsicht der im Bodenordnungsplan und seinem 1. Nachtrag vorgesehene
neue Rechtszustand herbeigeführt und den Teilnehmern das Eigentum an
ihren neuen Grundstücken verschafft werden. Damit wird der vorläufige
Charakter des bislang erfolgten Besitzübergangs aufgehoben und die Vor-
aussetzung dafür geschaffen, dass die Teilnehmer über ihre neuen Grund-
stücke vollumfänglich verfügen können. Dies ist insbesondere hinsichtlich
der Bebauung, Belastung, Veräußerung oder Erbauseinandersetzung der
Grundstücke von Bedeutung.

Den Beteiligten ist ein längeres Hinausschieben der Ausführung des Bo-
denordnungsplanes und seines 1. Nachtrages nicht zumutbar. Sie dürfen er-
warten, dass nicht nur die Besitz-, sondern auch die Eigentumsverhältnisse
an den neuen Grundstücken sobald wie möglich geregelt werden, damit die
öffentlichen Bücher berichtigt werden können und sich der gesamte
Grundstücksverkehr wieder normalisiert. Die hohe Erwartungshaltung
wird durch die mit nur wenigen eingelegten Rechtsmitteln erfolgte Be-
kanntgabe des Bodenordnungsplanes und seines 1. Nachtrages untermau-
ert. Eine Verzögerung des weiteren Verfahrensablaufes stieße auf Unver-
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ständnis bei den mit ihren Regelungen zufriedenen Verfahrensteilnehmern,
die den weit überwiegenden Teil der vom Bodenordnungsverfahren Betrof-
fenen ausmachen. Aus einem längeren Aufschub der Ausführung des Bo-
denordnungsplanes und seines 1. Nachtrages könnten ihnen erhebliche
Nachteile erwachsen.

Es liegt aber nicht nur im Interesse der einzelnen Beteiligten, sondern auch
im überwiegenden öffentlichen Interesse, dass an die Stelle des bisherigen
vorläufigen Zustandes der im Bodenordnungsplan und seinem 1. Nachtrag
vorgesehene neue Rechtszustand durch die Vorzeitige Ausführungsanord-
nung sobald wie möglich herbeigeführt wird. Denn ein längerer Aufschub
würde zu einer nicht vertretbaren Rechtsunsicherheit und somit auch zu er-
heblichen Nachteilen für die Teilnehmer und die Allgemeinheit führen. Ab-
gesehen davon führen die doppelte Administration, Laufendhaltung und
Fortführung der öffentlichen Bücher – Grundbuch, Liegenschaftskataster u.
a. Verzeichnisse im alten, Bodenordnungsplan im neuen Bestand – zu einer
deutlichen Mehrbelastung in personeller und materieller Hinsicht, sind zu-
dem fehleranfällig und binden unnötigerweise öffentliche Ressourcen.
Demgegenüber können die verbliebenen Widersprüche einen weiteren Auf-
schub der Ausführung des Bodenordnungsplanes und seines 1. Nachtrages
nicht rechtfertigen, weil auch nach der Vorzeitigen Ausführungsanordnung
der Bodenordnungsplan geändert werden kann und diese Änderungen in
rechtlicher Hinsicht auf den in vorliegender Anordnung festgesetzten
Stichtag zurückwirken (§ 63 Abs. 2 LwAnpG in Verbindung mit §§ 63 und
64 FlurbG). Nach § 63 Abs. 2 LwAnpG in Verbindung mit den §§ 79
Abs. 2 und 82 FlurbG ist eine Grundbuchberichtigung der voraussichtlich
durch Widersprüche berührten Flächen nicht zulässig. Durch diese gesetzli-
che Regelung bleiben auch die Interessen der Widerspruchsführer gewahrt.
Das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung ist auch gegeben, da
innerhalb des Bodenordnungsverfahrens eine Vielzahl auf das Engste mit-
einander verflochtener Abfindungen bestehen. Die oben dargelegten nach-
teiligen Folgen würden sich aus einer aufschiebenden Wirkung der gegen
diese Vorzeitige Ausführungsanordnung eingelegten Rechtsmittel ergeben,
weil dadurch der Eintritt der rechtlichen Wirkungen des Bodenordnungs-
planes und seines 1. Nachtrages erfahrungsgemäß über einen längeren Zeit-
raum verzögert werden würde.

Da das öffentliche Interesse und das überwiegende Interesse der Beteilig-
ten am baldigen Eintritt der rechtlichen Wirkung des Bodenordnungsplanes
und seines 1. Nachtrages vor einer rechtskräftigen Entscheidung über even-
tuelle Rechtsbehelfe das private Interesse einzelner Widerspruchsführer an
der aufschiebenden Wirkung ihrer Rechtsbehelfe oder Klagen überwiegt,
hat sich das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und
Flurneuordnung, Dienstsitz Groß Glienicke, dazu entschlossen, die soforti-
ge Vollziehung der Vorzeitigen Ausführungsanordnung mit der Folge anzu-
ordnen, dass die hiergegen eingelegten Rechtsmittel keine aufschiebende
Wirkung entfalten.

4. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Vorzeitige Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats
Widerspruch erhoben werden.
Die Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung.

Der Widerspruch ist beim

Landesamt für Ländliche Entwicklung,
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Seeburger Chaussee 2, Haus 4
14476 Potsdam, OT Groß Glienicke

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Der Widerspruch hat gemäß § 80 Abs. 2 Ziff. 4 VwGO keine aufschieben-
de Wirkung.

Groß Glienicke, den 02.04.2015

Im Auftrag

Siegel

gez. Großelindemann
Referatsleiter Bodenordnung
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